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Anfrage 

 
des Abgeordneten Doppler 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz   
betreffend Bildungskarenz 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) besagt in § 11: 
"(1) Arbeitnehmer und Arbeitgeber können eine Bildungskarenz gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes für die Dauer von mindestens zwei Monaten bis zu einem Jahr 
vereinbaren, sofern das Arbeitsverhältnis ununterbrochen sechs Monate gedauert 
hat. Eine neuerliche Bildungskarenz kann frühestens nach dem Ablauf von vier 
Jahren ab dem Antritt der letzten Bildungskarenz (Rahmenfrist) vereinbart werden. 
Die Bildungskarenz kann auch in Teilen vereinbart werden, wobei die Dauer eines 
Teils mindestens zwei Monate zu betragen hat und die Gesamtdauer der einzelnen 
Teile innerhalb der Rahmenfrist, die mit Antritt des ersten Teils der Bildungskarenz zu 
laufen beginnt, ein Jahr nicht überschreiten darf. Bei der Vereinbarung über die 
Bildungskarenz ist auf die Interessen des Arbeitnehmers und auf die Erfordernisse 
des Betriebes Rücksicht zu nehmen. In Betrieben, in denen ein für den Arbeitnehmer 
zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers den 
Verhandlungen beizuziehen. 
(1a) Arbeitnehmer und Arbeitgeber können eine Bildungskarenz für die Dauer von 
mindestens zwei Monaten bis zu einem Jahr auch in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
in einem Saisonbetrieb (§ 53 Abs. 6 ArbVG) vereinbaren, sofern das befristete 
Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat und jeweils vor dem Antritt 
einer Bildungskarenz oder einer neuerlichen Bildungskarenz eine Beschäftigung zum 
selben Arbeitgeber im Ausmaß von mindestens sechs Monaten vorliegt. Zeiten von 
befristeten Arbeitsverhältnissen zum selben Arbeitgeber, die innerhalb eines Zeitraumes 
von vier Jahren vor Antritt der jeweiligen Bildungskarenz und gegebenenfalls nach 
Rückkehr aus der mit diesem Arbeitgeber zuletzt vereinbarten Bildungskarenz liegen, 
sind hinsichtlich des Erfordernisses der Mindestbeschäftigungsdauer 
zusammenzurechnen. Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 
(2) Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (§ 67 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes - EStG 1988) und für Rechtsansprüche des Arbeitnehmers, 
die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, gilt § 15f Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes (MSchG), BGBl. Nr 221/1979, mit Ausnahme des letzten Satzes, 
für den Urlaubsanspruch gilt § 15f Abs. 2 MSchG mit der Maßgabe, daß anstelle des 
Begriffes „Karenz” der Begriff „Bildungskarenz” tritt. 
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(3) Für die Dauer eines in eine Bildungskarenz fallenden Beschäftigungsverbotes nach 
den §§ 3 oder 5 MSchG, einer Karenz nach dem MSchG oder Väter-Karenzgesetz 
(VKG), BGBl. Nr. 651/1989, oder anderen gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften, eines Präsenzdienstes gemäß §19 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146/2001, odereines Zivildienstes gemäß § 6a des Zivildienstgesetzes, BGBl. Nr. 
679/1986, ist die Vereinbarung über die Bildungskarenz unwirksam. 
(4) Wird das Arbeitsverhältnis während einer Bildungskarenz beendet, ist bei der 
Berechnung einer Abfertigung nach dem Angestelltengesetz (AngG), BGBl. Nr. 
292/1921, dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz (ArbAbfG), BGBl. Nr. 107/1979, und dem 
Gutsangestelltengesetz (GAngG), BGBl. Nr. 538/1923, oder der Ersatzleistung gemäß 
§10 des Urlaubsgesetzes (UrIG), BGBl. Nr. 390/1976, das für den letzten Monat vor 
Antritt der Bildungskarenz gebührende Entgelt zugrunde zu legen; bei der Berechnung 
einer Abfertigung nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG), 
BGBl. Nr. 414/1972, ist für die Berechnung der Monatsentgelte § 13d Abs. 2 BUAG mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß das Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf des letzten 
Monats vor Antritt der Bildungskarenz als beendet gilt." 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1. Wie viele in einem Dienstverhältnis mit Ihrem Ressort und nachgeordneten 
Dienststellen stehende Personen befanden sich seit 2013 in Bildungskarenz? 
(aufgegliedert nach Jahren, Personenkreisen, Geschlechtern und Dauer der 
Bildungskarenz) 

2. Wie viele Dienstverhältnisse wurden während einer Bildungskarenz seit 2013 
beendet? (aufgegliedert nach Jahren, Personenkreisen, Geschlechtern und Dauer 
der Bildungskarenz) 

3. Wie viele Dienstverhältnisse wurden in einem Zeitraum von sechs Monaten nach 
Beendigung einer Bildungskarenz seit 2013 aufgelöst? (aufgegliedert nach 
Jahren, Personenkreisen und Geschlechtern) 
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